
Stadt Kremmen

Beschlussvorlage
Öffentlich :Ja

Amt/Geschäftszeichen Datum  Drucksache-Nr.:01-28-2020
Federführendes Amt :Kämmerei 20.02.2020

Beratungsfolge

Gremium/Ausschuss Termin Genehmigung Stimmverhältnis J N E

Finanzausschuss 03.03.2020

Stadtverordnetenversammlung 12.03.2020 abweichend einstimmig 15 1 3

Betreff:
Beratung und Beschluss: 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kremmen für das Jahr 2020 mit den
dazugehörigen Anlagen

Beschluss zur Vorlage

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kremmen beschließt die 1.
Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kremmen für das Jahr 2020 unter
Berücksichtigung der in der Anlage aufgeführten Änderungen.  

Beratungsergebnis:
Gremium: Stadtverordnetenversammlung Sitzung am:12.03.2020 TOP : 10.

Anz. Mitgl. : 19 dav. anwesend: 19 Ja: 15 Nein: 1 Enthalt.: 3

Laut Besch.vorlage :  Abweichender Beschl.:

eingebracht durch :Bürgermeister
Bearbeiter :Herr André Bröker

.................................................................
Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung



Problembeschreibung/Begründung

Die vorliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen ist im Rahmen der vom
Land Brandenburg erlassenen Rechtsvorschriften aufgestellt worden.
Sie wurde erforderlich, da in der Stadtverordnetenversammlung am 30.01.2020 der Beschluss zur
Sanierung der kleinen Turnhalle, ohne Fördermittel, gefasst wurde.
(B-01-202-2020) Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 2,7 Mio . Von den bisher bereitgestellten
finanziellen Mitteln, müssen im Nachtragshaushalt 2020 weitere 1,945 Mio  veranschlagt werden,
um das Gesamtinvestionsvolumen von 2,7 Mio  zu erreichen.
Weiterhin wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 erforderlich, da der Mietvertrag mit dem
Landkreis Oberhavel für die Wohnanlage für Asylbewerber in Kremmen zum 13.10.2020 endet.
Gemäß Beschluss B-01-91-2015 vom 10.12.2015 soll nach Beendigung des Mietvertrages, die
Wohnhäuser saniert und zu Wohnungen umgebaut und vermietet werden. Die Kosten für die
Umbaumaßnahmen sind mit insgesamt 422.000  im Nachtragshaushalt veranschlagt.

gez. A. Bröker
FDL Finanzen 

Finanzielle Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen? Ja

Gesamtkosten der Maßnahmen:  Jährliche Folgekosten :  

Finanzierung Objektbezogene
Eigenanteil :  Einnahmen (Zuschüsse) :  

Haushaltsbelastung :  jährlich : Ja

Veranschlagung : Nein
mit :  
Produktsachkonto :
im Ergebnishaushalt : im Finanzhaushalt :

..................................... ..............................................


